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Ausgabe Nr. 2/2015 vom 09.02.2015 

   

Einladung zum 

Heiligenkreuzer –  

Kinderfasching 

mit Clown „Popolina“ 
am Faschingdienstag,17. Feber 2015 

Start 14 Uhr im KPZ (bis ca. 17 Uhr) 
 

Für Kinder - ganz Klein und Pflichtschulalter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

K u l t u r r e f e r a t  d e r  M a r k t g e m e i n d e  H e i l i g e n k r e u z / W .  
 

 VORSCHAU:  
���� ���� Jubiläums-Blochzug am 6. April 2015- (Ostermontag) in Heiligenkreuz/W.  

���� Gernot Kulis  mit dem Programm Kulissionen am 17. April 2015 um 20 Uhr im KPZ 

Kartenvorverkauf im Marktgemeindeamt Heiligenkreuz/W. und über Ö-Ticket 
 

Zugestellt durch Post.at 
Amtliche Mitteilung  

 

 
 
 

Aktuelle  
Bürgerinformation 
der Marktgemeinde 
Heiligenkreuz am Waasen 
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NEUE MELDEBESTÄTIGUNG FÜR ALLE BEWOHNER 
 

Meldebestätigung nach § 11 (3) Meldegesetz 
 

Aufgrund der Fusionierung von Heiligenkreuz/W. und St. Ulrich/W. nutzt die Marktgemeinde 
Heiligenkreuz/W. die einmalige Chance, allen Einwohnern eine aktuelle Meldebestätigung kostenlos 
zuzusenden.  
Da es immer wieder unterschiedliche Meldesysteme gegeben hat, gibt es auch unterschiedliche Meldezettel 
(Meldebestätigungen). Seit der Einführung des „zentralen Melderegisters (ZMR) im Jahr 2002 gibt es zwar 
einheitliche Meldebestätigungen, die allerdings nur im Rahmen von durchgeführten An- oder Ummeldungen 
ausgestellt wurden. Aus diesem Grund erhält jeder Einwohner neue Meldebestätigungen, die die alte 
Meldebestätigung bzw.  den Meldezettel ersetzen. Es dürfen in Zukunft nur mehr die neu zugesandten 
Meldebestätigung verwendet werden. 
Sie werden im eigenen Interesse gebeten, die neuen Meldebestätigungen gut aufzubewahren, da bei einer 
Neuausstellung (zB bei Verlust,…) Gebühren in der Höhe von dzt. € 16,40 anfallen (Ausnahme: An- u. 
Ummeldungen). 
 

Wichtig: Geänderte Postanschrift für Bewohner von St. Ulrich/W. 
Im Zuge der Fusionierung wurde auch die Postanschrift amtlich geändert, nunmehr ist für jede Ortschaft in 
der neuen Marktgemeinde neben der PLZ die Gemeindebezeichnung „Heiligenkreuz am Waasen“ anzufügen.  
Sie werden gebeten, dies auch in ihrem persönlichen Schriftverkehr zu ändern.  
 

Postanschrift NEU Postanschrift alt 
8081 Heiligenkreuz am Waasen 8081 St.Ulrich am Waasen 
8072 Heiligenkreuz am Waasen 8072 St. Ulrich am Waasen 
8412 Heiligenkreuz am Waasen 8412 St. Ulrich am Waasen 

Franz Platzer, Reg.Komm. 
 

INFORMATION ZUR GEMEINDERATSWAHL 2015 
 

GEMEINDERATSWAHL - 22. MÄRZ 2015 
 

Allgemeine Informationen zur Gemeinderatswahl  
 

Wahlsonntag, 22. März 2015 jeweils von 7 - 12 Uhr  
 

Wahllokale für die Bewohner der: 
Ortsteilgemeinde Heiligenkreuz/W.: .............. KPZ-Heiligenkreuz/W., Kirchenweg 4 
Ortsteilgemeinde St. Ulrich/W.:  ..................... Gemeindehaus St. Ulrich/W., St.Ulrich/W. 72 
 

Jeder Wähler bekommt in nächster Zeit eine amtliche Wahlinformation (siehe Bild) per Post zugesandt.  
Diese Wählerinformation ersetzt die ursprüngliche Informationskarte und ist beim Wahltag mitzubringen.  
Im Falle, dass Sie keine Informationskarte erhalten haben oder sie nicht mehr auffindbar ist, kann man natürlich 
trotzdem zur Wahl gehen. 
 

Personen, die am Sonntag, den 22. März 2015 nicht zur Wahl gehen können, haben folgende Möglichkeiten: 
• Vorgezogene Stimmabgabe:  

Am Freitag, 13. März 2015 kann bereits in der Zeit von 17-19 Uhr im KPZ-Heiligenkreuz/W. (für alle 
Bewohner aus beiden Ortsteilgemeinden) gewählt werden.  

• Wahlkarte:  
Mit einer Wahlkarte können alle Personen ihre Stimme abgeben, die am Wahltag nicht in der Gemeinde 
aufhältig sind oder aus gesundheitlichen Gründen (zB. Krankheit, Urlaub…) nicht innerhalb der 
vorgegebenen Wahlzeit ein Wahllokal aufsuchen können.   
Wahlkarten müssen schriftlich bis zum 18.03.2015 oder persönlich bis zum 20.03.2015 - 12 Uhr im 
Marktgemeindeamt Heiligenkreuz/W. beantragt werden. Bei der Briefwahl muss das Kuvert bis zum Wahltag, 
22.03. - 12 Uhr im zuständigen Wahllokal einlangen.  
Wahlkartenanforderungen sind auch über www.wahlkartenantrag.at möglich.  

Diesen Abschnitt 
bitte zur Wahl mitbringen!!! 
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HARMONISIERUNG DER FÖRDERUNGEN UND BEIHILFEN 
 

Infolge verschiedener Förderungen und Beihilfen in den bisherigen Altgemeinden musste zwecks gleicher Ansprüche für 
alle Bewohner in der neuen Marktgemeinde eine Neuregelung, sprich Harmonisierung durch den Regierungskommissär 
festgesetzt werden.  
Folgende Beihilfen, Förderungen und Zuschüsse für das Jahr 2015 können von allen Bewohnern in der Marktgemeinde 
Heiligenkreuz/W. mit Wirksamkeit ab 01.01.2015 wie folgt, beantragt werden.  
 

Harmonisierte Beihilfen, Förderungen und Zuschüsse - Gültig ab 01.01.2015 
 

Förderbereich, -gruppe Re A Zuschuss bzw. Förderbetrag  

Altenehrungen (Altersgruppen 85/90/95/100) Gutscheine im Wert von                                                            50,00 €  

Weihnachtsaktion      ab 75 Lj.  

Geburt (Blumen, Kindersicherheitsbox, Windelkübel) und Gutscheine im Wert von                                                            50,00 €  

Kindergartenfahrtkosten  (Gelegenheitsverkehr od. Privattrans. mind. 1km Entfernung) Re A   

Hin- und Retourtransport     50 % max. 260,00 € 

Hin- oder Rückfahrt     50% max. 130,00 € 

Schul- bzw. Kindergartenveranstaltung Re A   
Schikurs, Schwimmwoche, Projektwoche, Jungschar u.Ferienlager - mehrtägig, 
Kostenersatz ab Veranstaltungskosten von € 100,-;  Maturaball                                                             30,00 €  

Taxigutscheine *     
50 % Gemeinde,  

Ankauf in der Gemeinde, ausgefolgt  

wird das Doppelte an Gutscheinen 

Musikschule - Förderung Re A   
Unterrichtskosten bis Vollendung Pflichtschulalter (Tanz und Gesang keine Förderung)      50 % max. 300,00 € 

Beim Erlernen eines Blechblasinstrumentes und der Verpflichtung bei der 

Marktmusikkapelle mitzuspielen. Bestätigung der Marktmusikkapelle notwendig! 
  

  
                                                     100,00 €  

Moderne Holzheizungen (Pellets, Hackschnitzel, Scheit holz) Re  A                                                      110,00 €  

Solarförderung/Photovoltaikförderung (nach Fertigstellung mit Foto) Re A   

Pauschalförderung                                                          150,00 €  

Photovoltaik-Zweitanlagen (derselben Liegenschaft)                                                          150,00 €  

Sportförderung(Vereinssport) - Fördertopf € 8000,- Re  A   

Sockelförderung je Mannschaft *                                                          300,00 €  

Schwerpunktförderung je Mannschaft * 

(Aufwendungen für Mannschaft größer als € 3633,64) 
    

Restverteilung, anteilig nach Anzahl 

anspruchsberechtigter Mannschaften 

Tierzuchtförderung(Landwirtsc haft)  
 

      

Besamungsbeihilfe Edelschwein     11,00 €/Bes., max. 44,00 € 

Besamungsbeihilfe Muttersau     3,70 € max. 111,00 € 

Besamungsbeihilfe Rinder     13,08 € je Bes.  

Besamungsbeihilfe Eber                                                           111,00 €  

Besamungsbeihilfe Schaf     7,40 € max. 111,00 € 

Grünlandförderung je ha                                                            25,00 €  

Weganlagen (Kammer/Interessentenwege)  Baukostenzuschuss Re A 25% 

Wirtschaftsförderung (KSt. Nachlass für die ersten 3 Jahre auf bezahlte Abgabe)   A 50% 

Marktmusik (Kultur-Euro)*   A  1,00 €/EW  

Singkreis (Förderung des Vereinsbetriebes)*   A 0,20 €/EW 

Bergwacht  (Jahresbeitrag Ortsstelle)*   A                                                      220,00 €  

Turnsaalbenützung (Heiligenkreuz und St. Ulrich) für Vereine mit Sitz in der Marktgemeinde   A  kostenlos  

Lehrlingsförderung  (für Betriebe in der Marktgemeinde)   A Nachlass KSt. 
Re = bez, Rechnungen   -   A = Antrag 

    

Die Auszahlung erfolgt ausschließlich mit Stiefingtalern-Gutscheinen, Ausnahmen davon sind mit *) gekennzeichnet.  
Der Regierungskommissär 

Franz Platzer 
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ÖFFENTLICHE BÜCHEREI 
 

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN 
seit Jänner 2015 gibt es  neue Öffnungszeiten in der Öffentlichen Bücherei 

 

Jeden ersten und dritten Montag (16:30-18 Uhr) und Mittwoch (9-11 Uhr) des Monats 
 

Es gibt jede Menge neue Kinder- u. Erwachsenenbücher. 
 

Auf Ihr Kommen freut sich    Büchereileiterin Sabine Kurzmann 
 

GESUNDE GEMEINDE HEILIGENKREUZ/W. 
 

EinladungEinladungEinladungEinladung        zumzumzumzum        YogafrûhstûckYogafrûhstûckYogafrûhstûckYogafrûhstûck    
Samstags 14.03.2015 - 11.04.2015 - 06.06.2015 - 04.07.2015 
jeweils von 08:30 – 10:00 Uhr in der Volksschule Heiligenkreuz/W. 
 

Komm zur Ruhe, dehne und kräftige dich, um dich anschließend mit einem  

Frûhstûck nach den 5 Elementen zu stärken. 
 

Petra Seewald: Dipl. Ernährungsberaterin nach der TCM, Tel.: 0699/11359256; E-Mail: petra-seewald@aon.at 

Sabine Zenz: Zertifizierte Hatha Yoga und Kinderyogalehrerin, Klangtherapeutin und Thai Yoga Practitioner 
Tel.: 0660/8126373; E-Mail: szenz@gmx.at 

Anmeldung: Um Anmeldung wird gebeten. Die Teilnahme erfolgt in Eigenverantwortung der Teilnehmer.  
Die Veranstaltung stellt keinen Ersatz für eine ärztliche oder therapeutische Behandlung. Für Unfälle oder Schadensfälle 
materieller und immaterieller Art während der Teilnahme an den angeführten Angeboten, sowie bei An- und Abreise wird 
keine Haftung übernommen.Kosten:14.03.2015 kostenlos, restl. Termine je € 14,-  
Mitzubringen:  eine Matte, Decke u. bequeme Kleidung. 

 
 
 
 

OBST-, WEIN- & GARTENBAUVEREIN 
 

Der Obst-, Wein- und Gartenbauverein lädt … 
 … zur JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
am Freitag, 27.02.2015 um 19.00 Uhr im Sitzungssaal der Marktgemeinde Heiligenkreuz/W. ein. 

 

… und zum WINTERSCHNITTKURS (Apfelbaum) am Freitag, 06.03.2015 
Treffpunkt: 15:00 Uhr beim KPZ Heiligenkreuz/W. 
Vortragender Baumschuler Herbert Hubmann 
Alle interessierten Gartenfreunde sind herzlich willkommen!   Obmann Bernhard Steflitsch 
 

FEUERLÖSCHER-ÜBERPRÜFUNG 
 

Wenn´s brennt, sollte Ihr Feuerlöscher funktionieren! 
DARUM LASSEN SIE IHREN FEUERLÖSCHER ÜBERPRÜFEN! 

 

Samstag, 7. März 2015  von 8 – 12 Uhr im Rüsthaus der FF Großfelgitsch 
 

Feuerlöscher müssen alle 2 Jahre auf die Betriebs- bzw. Funktionssicherheit geprüft werden. 
Gleichzeitig können bei dieser Aktion auch neue Feuerlöscher und Rauchmelder erworben werden! 
 

Die Bevölkerung ist eingeladen, sich an dieser Brandschutzaktion im eigenen Interesse zu beteiligen. 
 

Feuerlöscher können bereits am Freitag, 06.03.2015 zw. 18 – 20 Uhr im Rüsthaus Großfelgitsch abgegeben werden. 
Nähere Informationen erhalten sie bei Herrn HBI Kainz Andreas, TelNr.: 0664/5213734 
 

VERANSTALTUNGEN 
 

Jugendball Samstag, 14. Feber KPZ 
Vortrag des Kath. Bildungswerk mit Hrn. Dr. Helmut Wlasak – 
"Gefängnis ist nicht cool“ 

Mittwoch, 25. Feber KPZ 

 


